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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

39/03 Doppelbesteuerung

Norm

DBAbk Argentinien 1983 Art11;

EStG 1988 §93;

EStG 1988 §97 Abs1;

EStG 1988 §97 Abs3;

KEST-Entlastung Auslandszinsen 1998;

Rechtssatz

Da für die in Rede stehenden Kapitalerträge nach Art. 11 des DBA-Argentinien keine Einkommensteuer zu erheben ist,

fallen diese Kapitalerträge auch nicht in den Anwendungsbereich des § 93 EStG 1988. Eine durch die KESt-

Entlastungsverordnung vorgegebene Kapitalertragsteuerp icht ist im Hinblick auf die zufolge des DBA-Argentinien

bestehende Steuerfreiheit nur eine "vorläu ge" bis zur Überprüfung, ob die Voraussetzungen des DBA gegeben sind.

Daher wird von diesen Kapitalerträgen auch keine Einkommensteuer durch Abzug von Kapitalertragsteuer erhoben.

Somit tritt auch die Abgeltungswirkung durch § 97 Abs. 1 EStG 1988 nicht ein (vgl. auch Lechner, Kapitalertragsteuer

und Doppelbesteuerungsabkommen, in Lechner/Staringer/Tumpel, Kapitalertragsteuer, 241 , insbesondere 263),

weshalb sich das in § 97 Abs. 3 leg. cit. festgelegte Verbot, die Kapitalerträge beim Gesamtbetrag der Einkünfte oder

beim Einkommen zu berücksichtigen, nicht auf diese Kapitalerträge erstreckt.
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